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nungen nicht allein verhindert. Die Frage der Aufwer-
tung kann aber nur in einem weiteren Zusammenhang
mit Problemen der Gesamtwirtschaft beurteilt und be-
handelt werden. Daf} die-Mehrheit der Delegierten mit
der «Formulierung» des Zentralvorstandes einverstan-
den war, zeigte sich dann bei der Abstimmung tiber die
Resolution zur Frage der Mietpreiskontrolle. Diese
enthielt als Begriindung der Forderung, die Mietpreis-
kontrolle miisse iiber den 1. Januar 1953 hinaus erhal-
ten bleiben, die gleiche Formulierung. Ein Antrag
auf Streichung dieser Begriindung wurde von der De-
legiertenversammlung abgelehnt. Was wir verlangen,
geht iibrigens deutlich aus dem zweiten Satz der Reso-
lution hervor, der lautet: «Sie begriit die Vorlage des
Bundesrates tiber die befristete Weiterfithrung der
Preiskontrolle und erwartet, da die eidgenéssischen
Rite dem Volk rechtzeitig einen Antrag unterbreiten,
der die Verhinderung ungerechtfertigter Miet preisstei-
gerungen ermoglicht.»

Sicher hat den Zentralvorstand und den Redaktor
die Feststellung eines Delegierten gefreut, das «Woh-
neny sei nicht nur besser geworden, es werde von den
Abonnenten — es sind nun bald 10 ooo — auch gele-
sen. Wir gehen mit ihm einig, da} es noch besser wer-

den kann. Und Redaktion und Verwaltungskommis- -

sion sind fur jede Anregung und Mitarbeit sehr dank-
bar.

Auch die Resolution zum Bundesbeschluf} iiber den
Einbau von Luftschutzriumen in bestehenden Héu-
sern wurde ohne wesentliche Anderung angenommen.
Sie stellt fest, daB unser Verband das Referendum
gegen den Bundcsbeschlufl vom 28. Mirz 1952 unter-

stitzt und diesen in der kommenden Abstimmung zur
- Ablehnung empfichlt. Auch hier gingen die Meinun-

gen tiiber die Begrindung auseinander. Die Begriin-
dung ist deshalb wichtig, weil in ihr gesagt wird, was
man als positive Lésung erwartet. Wahrend die Mehr-
heit der Auffassung ist, die Kosten der Luftschutzbau-
ten miiBten in erster Linte vom Bund getragen wer-
den, verlangt die Minderheit die Ubernahme der vol-
len Kosten durch'den Bund. Der von der Delegierten-
versammlung genehmigte Text 1aBt dem Verband die
Moglichkeit, einer spiteren Vorlage, welche die Ko-
sten gerechter verteilt, zuzustimmen. Ein ganz wesent-
licher Grund fiir die Ablehnung des Bundesbeschlusses
bildet auch die Tatsache, daf} alle seine Bestimmungen,
welche die Mieter schiitzen sollen, hinfillig werden,
wenn die Mietpreiskontrolle aufgehoben wird, was im
giinstigsten Falle Ende 1957 eintreten wird.

Die schon zur Tradition gewordene Ausstellung der
Inserenten des «Wohnensy» mullte diesmal weggelas-
sen werden, da den Delegierten und Gésten kaum Zeit
geblieben wire, sie zu besichtigen. Dafiir war die Son-
dernummer wieder vollgespickt mit Beilagen. Wir
empfehlen sie den Genossenschaftsvorstinden einem
eingehenden Studium. Wer im «Wohnen» inseriert, be-
kundet damit seine positive Einstellung zu den Bau-
genossenschaften und sollte deshalb von diesen bei der
Vergebung von Arbeiten in erster Linie beriicksichtigt
werden.

Es bleibt uns noch, Herrn Regierungsrat R. Gnagi,
der die Delegierten im Namen der Berner Regierung,
und Herrn Stadtplaner E. E. Strafler, der sie im Auf-
trage des Berner Gemeinderates begriilte, herzlich zu
danken. Auch Herrn Dr. Stettler, dessen Ausfithrungen
iiber die Entwicklung der Altstadt Bern die Teil-
nehmer mit groBem Interesse folgten, danken wir fiir
den auflerordentlich lehrreichen Vortrag. Gts.

Protokoll der Delegiertenversammlung

des Schweizerischen Verbandes fiir Wohnungswesen
Samstag, den 7. Juni 1952, 15.30 Uhr, im Hotel «Nationaly (Maulbeerbaum) in Bern.

Der Prisident, Herr Stadtrat J. Peter, Ziirich, eroffnet die
Delegiertenversammlung und begrii8t auBler den rund 500
anwesenden Delegiertén als Géste und Vertreter von Be-
horden:

Herrn Regierungsrat R. Gnigi, Volkswirtschaftsdirektor,
als Vertreter des Regierungsrates des Kantons Bern; als Ver-
treter des Gemeinderates der Stadt Bern an Stelle des er-
krankten Baudirektors Dr. E. Anliker Herrn E. E. StraBer,
Stadtplaner, Mitglied unseres Zentralvorstandes; vom Eidge-
nossischen Volkswirtschaftsdepartement die Herren Ingenieur
Lusser, Direktor der eidgendssischen Zentralstelle fiir Arbeits-
beschaffung, und Dr. J. Wiget, Sektionschef der eidgendssi-
schen Mietpreiskontrolle; vom Eidgendssischen Militdrdepar-
tement Herrn Ingenieur von Tscharner, Sektionschef bei der
Abteilung fiir Luftschutz; vom Eidgendssischen Finanzdepar-
tement Herrn K. Beutler, Chef des Wertschriftendienstes; von
den SBB Herrn Schneider, Chef des Wertschriftendienstes;
vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund Herrn Dr. Miiller;
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vom Schweizerischen Mieterverband Herrn H. Barth; von der
Sozialdemokratischen Partei der Schweiz deren Zentralsekretir
Herrn J. Humbert-Droz; vom Verband sozialer Baubetriebe
Herrn Haldemann; Herrn Straub, fritheren Priasidenten un-
seres Verbandes und zuletzt, aber nicht weniger herzlich, die
anwesenden Pressevertreter und Herrn Dr. Knab von der
Schweizerischen Depeschenagentur.

Der Vorsitzende erkldrt, dafl der Saal wegen neuer Ver-
wendung bereits um 18.30 Uhr geleert werden miisse und er
deshalb nicht alle weiteren Behdrdenvertreter namentlich be-
griilBen konne und erwihnt, daB} folgende Herren und Ver-
binde Entschuldigungen fir ihre Abwesenheit zustellten: Die
Herren Bundesrat Dr. Max Weber, Dr. E. Kloti, Vorstands-
mitglied, Dr. Schnurrenberger von der Genossenschaftlichen
Zentralbank, Dr. Hans Peter, ehemaliger Prisident des Ver-
bandes, sowie der Verband Schweizerischer Konsumvereine
und die Architektenorganisationen SIA und BSA.

Als Tagessekretdr wird vorgeschlagen und bestétigt: Dr.



H. Berg, Einzelmitglied der Sektion Bern. Herr P. Hoechel
aus Genf iibernimmt die Ubersetzungen ins Franzosische.

Herr Regierungsrat Gndgi tiberbringt herzliche Griifle des
bernischen Regierungsrates und anerkennt die Bedeutung un-
seres Verbandes. Dessen Probleme betreffen in wirtschaftlicher
Beziehung die Bauwirtschaft, also ein Schliisselgewerbe, und
gutes Wohnen gehort zu den wichtigsten Lebensnotwendig-
keiten. Er fordert die Versammlung auf, die Frage der Miet-

. preiskontrolle nicht nur nach eigenen Interessen, sondern ent-
sprechend der Verantwortung gegeniiber uns selbst, gegeniiber
unserer Familie und dem ganzen Volk zu betrachten.

Als Beauftragter des Gemeinderates der Stadt Bern heil3t
Herr E. E. StraB3er alle Anwesenden willkommen, gibt einige
administrative Weisungen und garantiert fiir den folgenden
Tag gutes Ausflugswetter, obwohl es im Moment in Stromen
regnet.

Herr Stadtrat Peter stellt fest, daB zur Traktandenliste
keine Antriage aus der Versammlung gestellt werden.

1. Protokoll der letzten Delegiertenversammlung

vom 26. Mai 1951 in Luzern, abgedruckt in Nr. 6, 1951, der
Verbandszeitschrift «Das Wohneny, wird diskussionslos ge-
nehmigt. ) i

2. Jahresbericht 1951

Der Prisident erinnert an dessen Bekanntgabe in Nr. 4,
1951, und ergidnzt ihn durch folgende Hinweise:

Die seit 1942 geleisteten oOffentlichen Beitrige an den
Wohnungsbau gestatteten, die Bauteuerung wenigstens zum
Teil zu kompensieren. Sie bildeten dadurch ergénzende MaB-
nahmen zur Mietpreiskontrolle und damit zur moglichst weit-
gehenden Tiefhaltung der Lebenskosten. Private Bauherren,
die willens sind, die Subventionsbedingungen und dauernde
Eigentumsbeschrinkung zu iibernehmen, sind erfahrungs-
gemdl nicht sehr zahlreich. So haben die Wohnungsnot und
die darauf erfolgte Offentliche Hilfe die genossenschaftliche
Betdtigung neu geweckt. Gewild war die Existenz unserer Ge-
nossenschaften auch unseren Behérden willkommen. Die Ge-
meinden hidtten durch kommunale Bauten niemals die not-

wendige Zahl Wohnungen erstellen kénnen. Die Baugenossen-

schaften wurden zu Trigern der staatlichen Wohnungspolitik.

Wir miissen aus unserem Tun immer wieder fiir die Zu-
kunft lernen. Wir und die Beh6rden haben in diesen Wohn-
bauaktionen oft aus dem Augenblick ohne geniigende Pla-
nung und Priifung gehandelt. Wir miissen die besonderen Be-
diirfnisse der jungen und alten Leute, der Familien und
Alleinstehenden, die gemeinsamen Riume und Dienste, die
Gemeinschaftszentren, Spielplitze usw. sorgfiltiger durchden-
ken. Kiinftige Wohnprojekte diirften daher differenzierter aus-
sehen als die bisherigen. Das wird allerdings mehr Vorarbeiten
erfordern. Bei der anfinglichen Bauteuerung von etwa 50
Prozent wurden die grofiten Beitrdge gewahrt, wiahrend heute
bei einer Bauteuerung von 100 Prozent die kleinsten oder gar
keine Beitrige mehr gewidhrt werden. Die Forderung des
Wohnungsbaues wurde da und dort als notwendiges Ubel be-
handelt und lediglich als finanzielle Belastung empfunden.
Man wollte moglichst rasch wieder von dieser Aufgabe los-
kommen. Vertreter des Bundes und von Kantonen erklirten
wiederholt, die Férderung des Wohnungsbaues sei Sache der
Gemeinden. Es ist klar, daf3 bei dieser Einstellung keine Lust
bestand, das Wohnungsproblem als soziales Problem griindlich
zu behandeln. Wir kénnen deswegen dem Bund und den Kan-
tonen keine Vorwiirfe machen, denn es entspricht unserem
foderalistischen Aufbau, dafl die Gemeinden sich in erster

Linie der Wohnungsfrage annehmen miissen. Die Eidgenos-
senschaft ist das einzige Land in Europa, in dem sich der
Staat grundsitzlich nicht mit den Wohnungsfragen befaflt. Es
fragt sich, wie lange das so bleiben kann. Wohl haben die Ge-
meinden und auch die Genossenschaften grofere Freiheiten,
wenn der Bund sich da nicht einmischt. Es haben aber ver-
schiedene Stddte in den letzten zehn Jahren soviel Gemeinde-
boden iiberbaut, daf sie in diesem Tempo nicht lange weiter-
fahren kénnen. Es wird gegen das bedrohliche Anwachsen der
Stddte nichts unternommen, wenn der Bund nicht eine wirk-
same Landesplanung mit einem geordneten Bodenrecht schafft.
Es wire auch an der Zeit, daB der Erlal eines Bundesgesetzes
iitber das Wohnungswesen gestiitzt auf den Familienschutz-
artikel nicht weiter verschoben wiirde. Da es sich hier um
MaBnahmen auf lange Sicht handelt, ist es nicht mehr zu
friih, wenn sie bald an die Hand genommen werden.

Zusammenfassend hélt der Vorsitzende dafiir, daB die ge-
nossenschaftliche Wohnungsbeschaffung auch in der zweiten
Nachkriegszeit sich bewzhrt hat, wenn es auch nicht ganz
ohne Unkorrektheiten abging, die aber gliicklicherweise ver-
einzelt dastehen und die gerne auch aufgebauscht werden.

Der Vorsitzende ersucht die Versammlung, die in den Re-
solutionen behandelten Fragen iiber die Neuregelung der
Preiskontrolle und den Luftschutz erst bei deren speziellen
Behandlung zu diskutieren.

Herr Nationalrat P. Steinmann, Geschaftsfithrer der ABZ,
Ziirich, erkundigt sich, weshalb im Jahresbericht nur fiir die
Dauer der Wohnungsnot eine Mietpreiskontrolle verlangt
wird. Nach seiner Ansicht sollte die Preiskontrolle nie aufge-
hoben werden. Ebenso wie alte Maschinen sollen auch alte
Hiuser abgeschrieben werden. Ohne Preiskontrolle ist aber
mit ihrer Aufwertung zu rechnen. Dies wire ein wirtschaft-
licher Unsinn, den es zu verhindern gilt.

Herr Biirgi, Vorstandsmitglied der ABZ, Ziirich, erklirt,
daB unsere Vereinszeitschrift «kDas Wohneny inhaltlich stark
gewonnen habe und heute auch in der Genossenschaft gelesen
werde und daB sie fiir die Verwalter genossenschaftlicher
Wohnungen ein wertvolles Informationsmittel bedeutet.

Der Vorsitzende erklart Herrn Steinmann, daf} seine Be-
merkungen die langfristige Regelung in zehn und mehr Jah-
ren betrifft. Etwaige Differenzen iiber die Ziele, die in jener
fernen Zukunft mit ihren noch unbekannten wirtschaftlichen
Verhiltnissen zu erstreben sind, sind nicht schwerwiegend.
Wichtig ist unsere Einigkeit iiber die jetzigen Aufgaben, un-
sere heutige Handlungsweise. Und diese Einigkeit besteht. .

Ein Antrag auf Ablehnung des Jahresberichtes wird nicht
gestellt. Er ist somit angenommen.

3. Resolutionen

Die Entwiirfe des Zentralvorstandes wurden vor der Ver-
sammlung jedem Delegierten vorgelegt.

a) Mietpreiskontrolle

Herr Gerteis, unser Verbandssekretir, gibt die erste Orien-
tierung. Er erinnert an die gemeinsame Eingabe, die auBer
unserem Verband der Gewerkschaftsbund, der Mieterverband
und die Sozialdemokratische Partei der Schweiz im September
1951 an den Bundesrat richteten.

Der jetzige Entwurf des Bundesrates sicht durch eine auf
fiinf Jahre beschrinkte Erginzung der Bundesverfassung vor,
daB die Bundesversammlung den Bundesrat beauftragen kann,
Vorschriften iiber Waren- und Mietpreise zu erlassen. Werden
Vorschriften iiber Mietpreise erlassen, so kann die Bundesver-
sammlung auch MaBnahmen zum Schutz der Mieter gegen
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Bild 1: Der Perron in Bern war fiir alle unsere

Verbands-Delegierten fast zu klein
Bild 2: Blick ins «Giirbetal»

Bild 3: Unser Prisident ist auch auf dem Schiff aktiv
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ungerechtfertigte Kiindigung erlassen. Dieser hier zusammen-
fassend beschriebene Beschluf3 soll einer Volksabstimmung un-
terbreitet werden.

Sofern die Vorlage vom Volk angenommen wird und falls
darauf die Bundesversammlung dies mehrheitlich beschlieBt
— aber nur unter diesen Voraussetzungen — sichert die Vor-
lage des Bundesrates wenigstens fiir fiinf Jahre den Mietern
einen Schutz zu. Die nationalritliche Kommission schligt dem-
gegeniiber mehrheitlich nur eine Regelung von Jahr zu Jahr
vor. Dringt diese Verwidsserung durch, so wiirde sie eine dau-
ernde Unsicherheit mit all ihren Unzukémmlichkeiten mit
sich bringen.

Nachdem ein Antrag von Herrn Steinmann, Ziirich, auf
Weglassung der Begriindung der Resolution mit 163 gegen 92
Stimmen abgelehnt worden ist, stimmt die Versammlung fast
einstimmig — mit 3 Gegenstimmen — dem folgenden Reso-
lutionstext zu:

Angesichts der Tatsache, dafl in den Stidten und
Industrieorten das Angebot an Wohnungen mit Miet-
zinsen, die zu den durchschnittlichen Arbeitseinkom-
men in einem ertraglichen Verhiltnis stehen, noch im-
mer ungeniigend ist, hilt die am 7. Juni 1952 in Bern
tagende Delegiertenversammlung des Schweizerischen
Verbandes fiir Wohnungswesen eine Fortsetzung der
Mietpreiskontrolle sowie des Kiindigungsschutzes iiber
den 1. Januar 1953 hinaus fiir unbedingt notwendig.
Sie begriift die Vorlage des Bundesrates iiber die be-
fristete Weiterfithrung der Preiskontrolle und erwartet,
daf} die eidgendssischen Rite dem Volk rechtzeitig
einen Antrag unterbreiten, der die Verhinderung un-
gerechtfertigter Mietpreissteigerungen ermdglicht.

b) Luftschutz

Verbandssekretdr Gerteis erklart, dal die internationale
Lage leider Luftschutzmafnahmen erfordert. Da man fiir ihre
Durchfithrung sogar in Friedenszeiten sechs Jahre rechnet,
mufl man frith genug damit beginnen, man darf keineswegs
zuwarten, bis die Bomben fallen. Die vorgesehenen technischen
MaBnahmen sind ein Minimum. Der moderne Krieg ist total,
er trifft auch die Zivilbevolkerung. Die Zivilschutzkosten sind
daher unseres Erachtens wie ‘die iibrigen Militdrkosten aus
den Riistungskrediten des Bundes zu decken. Die jetzt vor-
gesehene Regelung ist unsozial. Jede Familie soll danach un-
gefihr gleich hohe Lasten iibernehmen, unabhéngig von ihrer
finanziellen Leistungsfahigkeit. Besonders zu beachten ist zu-
dem, daB der vorgesehene jahrliche Maximalzuschlag von
4V, Prozent des Mietpreises in Wirklichkeit dem Mieter gar
keinen Schutz gegen weit hohere Forderungen des Vermieters
gibt, sobald die Mietpreiskontrolle aufhdrt. Dann steht es dem
Vermieter frei, in Form von Mietpreisaufschlagen bedeutend
mehr zu verlangen. Selbst wenn die Mietpreiskontrolle noch
fiinf Jahre weiterdauern wird, so wird diese Mdglichkeit dann
nicht aufgehoben, sondern nur hinausgeschoben.

Wir sind also Gegner der im Bundesbeschluf} vorgesehenen
Kostenverteilung fiir Luftschutzbauten. Doch befiirworten wir
die Luftschutzmanahmen an sich. Wir finden aber, daf3 auch
die Kosten zum Schutz der Zivilbevolkerung im Kriegsfall auf
die gleiche Weise wie die iibrigen Kriegskosten, also aus den
Riistungskrediten, zu decken sind.

In der Diskussion der zweiten Resolution beantragt Herr
Nationalrat Borel aus Genf eine Textdnderung, wonach der
Bund die Luftschutzkosten nicht «in erster Linie», sondern
«vollstindig» zu tragen habe. Sein Antrag unterliegt mit 126



gegen 144 Stimmen. Der Resolutionsentwurf wird darauf
ohne Gegenstimme angenommen. Er hat folgenden Wortlaut:

Die Delegiertenversammlung des Schweizerischen
Verbandes fiir Wohnungswesen vom 7. Juni 1952 be-

trachtet die MaBnahmen zum Schutze der Zivilbevol-

kerung im Kriegsfalle als Teil der Landesverteidigung,
deren Kosten in erster Linie durch den Bund zu tragen
sind. Der Bundesbeschluf3 iiber den Einbau von Luft-
schutzriumen in bestehenden Hiusern trigt dieser For-
derung nicht geniigend Rechnung, und dessen Bestim-
mungen iiber die Verzinsung und die Amortisation der
Kosten, die den Mieter schiitzen sollen, wiirden nach
Aufhebung der Mietpreiskontrolle wirkungslos bleiben.
Der Schweizerische Verband fiir Wohnungswesen un-
terstiitzt das Referendum gegen diesen Bundesbeschluf3
und empfiehlt, diesen in der kommenden Abstimmung
abzulehnen.

c) Die Section Romande hat beantragt, eine weitere Re-
solution zu fassen, in der die Riickerstattung der Warenum-
satzsteuer, die fiir Wohnbauten sozialer Baugenossenschaften
entrichtet werden muB}, gefordert wird.

Der Vorsitzende teilt mit, dall der Zentralvorstand im
Prinzip mit der Forderung einverstanden ist, dal ihm aber
eine dritte Resolution ungeeignet erscheint. Er schligt eine
direkte Eingabe an die Bundesbehdrden vor. Herr Regierungs-
rat A. Maret, Lausanne, ist mit diesem Vorgehen einverstan-
den.

4. Jahresrechnung iiber «Das Wohnen»
5. Jahresrechnung des Verbandes
6. Jahresrechnung iiber den Fonds de roulement

7. Bericht der Kontrollstelle und Decharge-Erteilung

Der Vorsitzende erinnert daran, dall die Jahresrechnungen
in Nummer 5 von «Das Wohnen» abgedruckt sind. Nach Ver-
lesen des Berichtes der Revisoren Guido Jenny und Dr. A.
Schnurrenberger werden alle Abrechnungen gemeinsam be-
handelt. Herr Dr. Marx, Ziirich, ist mit einer personlichen
Auskunfterteilung auf seine Anfrage einverstanden. Darauf
werden alle Abrechnungen genehmigt.

8. Ersatzwahlen in den Vorstand

Der Vorsitzende teilt der Versammlung den Tod von drei
Vertretern der Sektion Ziirich mit, namlich der Herren

Fritz Baldinger, Prasident der Sektion Ziirich;

Josef Irniger, Kassier unseres Verbandes, und

Heinrich Jucker, Waisenrat, Préasident der ABZ, Ziirich.

Die Versammelten erheben sich zu deren Gedenken von
ihren Sitzen.

Der Vorstand schligt als Ersatzménner in den Vorstand
vor die Herren E. Stutz, E. Sager und P. Steinmann, alle Vor-
standsmitglieder der Sektion Ziirich. Das Wort wird nicht
verlangt, und es werden keine anderen Antrige gestellt. Die
Vorgeschlagenen sind gewihlt. Fiir den durch Riicktritt von
Herrn A. Muheim, Luzern, frei gewordenen Sitz wird auf
Vorschlag der Sektionen Luzern und Innerschweiz Herr P.
Fréhlich, Stadtrat, aus Luzern gewihlt.

9. Ersatzwahl in die Kontrollstelle

Herr Jules Glauser, Biel, erster Ersatzmann, wird an Stelle
des amtsiltesten, gemdB den Statuten ausscheidenden Herrn
J. Jenny aus Ziirich gewahlt. Erster Ersatzmann wird Herr
E. Bovet, Lausanne, bisher zweiter Ersatzmann. Als zweiter

Bild 4: Ausfahrt aus dem Thuner Hafen

* Bild 5: So baumelte man auf das Niederhorn

Bild 6: Blick vom Niederhorn in das Justistal
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Ersatzmann wird Herr H. Zollinger, Direktionssekretir in
St. Gallen, vom Vorstand vorgeschlagen und gewéhlt.

10. Festsetzung des Jahresbheitrages 1952

Auf Vorschlag des Zentralvorstandes wird dieser wie bis-
her mit 20 Rappen pro Wohnung beibehalten.

11. Antrag der Section Romande betreffend Anderung
der Statuten

Herr Maret, Prasident der Section Romande, teilt mit, daf}
der Antrag zurtickgezogen wird, nachdem feststeht, daf} die
Sektion an die Sitzungen des Zentralvorstandes einen Ersatz-
mann schicken kann, sobald mehr als einer der {iblichen Dele-
gierten verhindert ist.

12. Antriage sind keine eingegangen.

13. Allfilliges

Herr Mayr aus Ziirich vertritt die Auffassung, dal} die in
einigen Genossenschaften vorgekommenen Unregelméfigkei-
ten entstanden sind, weil deren Vorstandsmitglieder zuwenig
geschu]t waren oder zu gute «Freunde» hatten. Er regt an,
der Zentralvorstand solle den Genossenschaften empfehlen,
ihre Abrechnungen durch neutrale Treuhandstellen priifen zu
lassen.

Herr Dr. Kunz aus Basel empfiehlt, womdoglich neuen Platz
fiir Familien mit Kindern zu schaffen, indem alte, billige
Wohnungen neu vermietet werden, sofern sie nur noch
schwach besetzt sind.

Einen Vorschlag von Herrn Barlet, Ziirich, die General-
versammlung inskiinftig am Internationalen Genossenschafts-
tag abzuhalten, nimmt der Vorsitzende als Anregung entgegen.

Da das Wort nicht weiter verlangt wird, schlieBt der Vor-
sitzende die Delegiertenversammlung um 17.30 Uhr und iiber-
gibt nach einer kurzen Pause das Wort Herrn Dr. Michael
Stettler, Direktor des Historischen Museums in Bern, zu sei-
nem Lichtbildervortrag:

Das alte Bern (Elemente des Stadtbildes).

Dieser Vortrag war ein seltener Genuld. In plastischen, .
schonen Worten wurden die Bauten Berns in ihrem Werden
und Vergehen vorgestellt. Es ist unmoglich, den Inhalt in
wenigen Sitzen wiederzugeben. Wir hoffen deshalb, daB} der
ganze Vortrag nichstens im «Wohneny erscheinen werde.
Er enthélt manches, das wir bei den neuen Bestrebungen zu
differenzierter Bauweise verwerten konnen. Hier nur eine
Kostprobe: «Die Hiauser, ungleich breit, stehen fest ineinan-
der verschrankt, Schulter an Schulter, stemmen sich mit ihren
Laubenpfeilern — auch sie in wechselndem Abstand — fest in
den Boden, wie leicht nach riickwirts gelehnt, eine wohlver-
wurzelte Mauer, in der Einheit von lebendiger Vielfalt, keins
kann versinken, keins in den Himmel wachsen, dafiir sorgt
der Nachbar.»

Wenn man dann noch vernahm, dall Bern eine Biirger-
schaft von nicht mehr als 5000 Seelen hatte, als das Rathaus
erstellt und der Miinsterbau begonnen wurde, so gab das auch
uns Ansporn und Mut zur Verwirklichung neuer Bauten.

Der Tagessekretdar: Dr. H. Berg.

UNSERE GENOSSENSCHAFTEN AM WERK

Genossenschaftstag 1952

Zur Frage der Durchfiihrung des diesjihrigen Internatio-
nalen Genossenschaftstages erliit der Vorstand der Sektion
Ziirich unseres Verbandes das folgende Rundschreiben:

Im Jahre 1950 hat der Internationale Genossenschaftsbund
den internationalen Genossenschaftstag vom Juli auf den
zweiten Sonntag im September verschoben. Da an diesem
Sonntag in Ziirich das traditionelle KnabenschieBen stattfin-
det, beschlofy die Generalversammlung der Sektion Ziirich vom
22. April 1950 im Einvernchmen mit dem Lebensmittelverein

Ziirich und dem Verband sozialer Baubetriebe, den Genossen-'

schaftstag inskiinftig am ersten September-Samstag/-Sonntag
zu feiern.

An der diesjihrigen Generalversammlung unserer Sektion
ist aus Mitgliederkreisen die neuerliche Verschiebung des Ge-
nossenschaftstages vom ersten September-Sonntag auf den
Frithsommer angeregt worden. Aus Solidaritit kann aber in
einer einzelnen Stadt aus lokalen Griinden vom BeschluB} des
Internationalen Genossenschaftsbundes nicht abgewichen wer-
den.

Der Sektionsvorstand hat deshalb im Einvernchmen mit
dem Lebensmittelverein Ziirich und den Produktivgenossen-
schaften beschlossen, den internationalen Genossenschaftstag
in Ziirich auch dieses Jahr am ersten Wochenende im Septem-
ber zu feiern. Die Gegner des genossenschaftlichen Zusammen-
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schlusses versuchen heute mehr denn je, der genossenschaft-
lichen Entwicklung Hindernisse in den Weg zu legen. Wir
fordern Sie deshalb zur Veranstaltung eindrucksvoller Kund-
gebungen am internationalen Genossenschaftstag auf.

Die Wohn- und Baugenossenschaften veranstalten jeweils
am Genossenschaftstag Kinderfeiern, die wesentlich zur Er-
zichung unserer Jugend im genossenschaftlichen Geiste bei-
tragen. Im September leiden diese Kinderfeiern hiufig unter
der kiihlen, unfreundlichen Witterung; auBerdem werden die
Erwachsenen durch diese Veranstaltungen oft bis spit in den
Abend beansprucht. Der Scktionsvorstand tiberldfdt es deshalb
den Genossenschaften, die Kinderferien vom Genossenschafts-
tag abzutrennen und schon im Frithsommer zu veranstalten,
sofern dies im einzelnen Falle moglich ist.

Der Scktionsvorstand ist sich bewul’t, dall diese Durch-
fiihrung des internationalen Genossenschaftstages in Ziirich
nicht befriedigt und immer wieder zu Millverstindnissen An-
lal} geben wird. Wir werden deshalb im Einvernehmen mit
dem Verband sozialer Baubetriecbe dem Zentralvorstand die
Anregung unterbreiten, ob nicht an Stelle des internationalen
ein schweizerischer Genossenschaftstag eingefithrt werden solle,
der, wie in fritheren Jahren, im Frithsommer am ersten Sams-
tag/Sonntag im Juli zu veranstalten wire.



	Protokoll der Delegiertenversammlung des Schweizerischen Verbandes für Wohnungswesen

